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Gemeinde Testorf-Steinfort
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bericht des Bürgermeisters

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 26.06.2014

5 Einwohnerfragestunde

6 Ergänzender Beschluss zur Auftragsvergabe von Planungsleistungen 
für die Sanierung der Brücke in Wüstenmark

VO/09GV/2013-046

7 Stellungnahme der Gemeinde Testorf- Steinfort zum 
Schuleinzugsbereich für den Regionalschul- und Grundschulbereich i. 
V. m. der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum vom 
Beginn des Schuljahres 2015/16 bis zum Ende 2019/20

VO/09GV/2014-094

8 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
9 Antrag der Gemeinde Testorf-Steinfort auf Herausnahme von 

Grundstücken aus der Denkmalliste des Landkreises 
Nordwestmecklenburg
hier: Gemarkung Harmshagen, Flur 2, Flurstücke 23 und 24

VO/09GV/2014-092

10 Beschluss zum Berufungsverfahren gegen das Urteil des 
Landgerichtes Schwerin (Az.: 4 O 73/14)

VO/09GV/2014-093

11 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil
12 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 

nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Vitense
Bürgermeister

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort, Nr: SI/09GV/2014/14

Sitzungstermin: Mittwoch, 17.09.2014, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sportlerheim Testorf, 23936 Testorf
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2014-094
öffentlich

20.08.2014
Wulff, Manuela

Stellungnahme der Gemeinde Testorf- Steinfort zum 
Schuleinzugsbereich für den Regionalschul- und Grundschulbereich 
i. V. m. der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 
vom Beginn des Schuljahres 2015/16 bis zum Ende 2019/20
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Grund- und Regionalschüler aus der 
Gemeinde Testorf- Steinfort (Testorf- Steinfort, Frl. Steinfort, Harmshagen, Schönhof, 
Seefeld, Testorf, Wüstenmark) ab dem Schuljahr 2015/16 auch weiterhin

am Schulstandort Mühlen Eichsen

an der Regionalen Schule mit Grundschule Mühlen Eichsen, Schulstraße 8, 19205 Mühlen 
Eichsen 

beschult werden sollen.

 

Sachverhalt:

Durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes i. d. Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September  2010 für das Land Mecklenburg Vorpommern i.V.m. 
der Verordnung über die Schulentwicklungsplanung (Schulentwicklungsplanungsverordnung- 
SEPVO M-V) vom 4. Oktober 2005 ist für den Planungszeitraum vom Beginn des 
Schuljahres 20015/16 bis zum Ende des Jahres 2019/20 eine neue 
Schulentwicklungsplanung aufzustellen.

In Entscheidungen zur Schulentwicklungsplanung des Landkreises Nordwestmecklenburgs 
sind die Stellungnahmen der kreisangehörigen Schulträger einzubeziehen.
Die Schulträger haben die Gemeinden, die zum bestehenden Schuleinzugsbereich gehören, 
anzuhören.

§ 46 (2) Satz 2 SchulG M-V (Auszug):
„Die Landkreise müssen für die allgemein bildenden  Schulen auf ihrem Gebiet 
Einzugsbereiche festlegen.“ 
Hintergrund ist die Planung einer angemessenen Unterrichtsversorgung, einer 
gleichmäßigen Auslastung der Schulen sowie zur Regelung der Schülerbeförderung.
Durch Festlegung der Einzugsbereiche wird die jeweilige öffentliche Schule örtlich 
zuständige Schule für alle Schüler, die im Einzugsbereich ihren Wohnsitz, soweit ein solcher 
nicht besteht, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
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Vorlage VO/09GV/2014-094 Seite: 2/2

Mit den Kommunen und Gemeinden haben die Landkreise lediglich das Benehmen 
herzustellen, eine Einigung ist jedoch nicht Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit und 
Wirksamkeit der Entscheidung.
Die Herstellung des Benehmens erfordert, dass die betroffenen Schulträger und Gemeinden 
gutachterlich angehört werden, damit sie Gelegenheit erhalten, ihre Vorstellungen in das 
Verfahren auf Festlegung des Einzugsbereiches einzubringen.
Bei der Festlegung von Einzugsbereichen ist es auch möglich, für mehrere Schulen des 
gleichen Bildungsganges gemeinsame oder sich überschneidende Einzugsbereiche 
festzulegen.

Zur Sicherung eines wohnortnahen Schulangebotes im Primärbereich sind diese Schulen 
von der freien Schulwahl ausgenommen. Hier besteht weiterhin die Verpflichtung zum 
Besuch der örtlich zuständigen Schule.

Der Schuleinzugsbereich für die Grund- und Regionalschüler aus der Gemeinde Testorf- 
Steinfort soll unverändert beibehalten werden. 

Anlagen:

1. § 46 Schulgesetz für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Auszug aus Schulgesetz- 
SchulG M-V) vom 10. September 2010

2. Verordnung über die Schulentwicklungsplanung in Mecklenburg- Vorpommern 
(Schulentwicklungsplanungsverordnung- SEPVO M-V) vom 4. Oktober 2005

3. Satzung über die Festlegung von Schuleinzugsbereichen öffentlicher Schulen im 
Landkreis Nordwestmecklenburg vom 4. Juni 2008

4. Schulsystem in Mecklenburg- Vorpommern
5. Kurzporträt der Regionalen Schule mit Grundschule Mühlen Eichsen

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Schulgesetz - SchulG M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 

Fundstelle:  GVOBl. M-V 2010, S. 462 

Stand:  
 
letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 
2012 (GVOBl. M-V S. 555) 

  

Auszug:       § 46 SchulG M-V    „Örtlich zuständige Schule“ 

(1) Örtlich zuständig ist die Schule in staatlicher Trägerschaft, in deren Einzugsbereich die 
Schülerin oder der Schüler ihren oder seinen Wohnsitz, soweit ein solcher nicht besteht, 
ihren oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei Berufsschülerinnen oder Berufsschülern 
tritt an die Stelle des Wohnsitzes oder, soweit ein solcher nicht besteht, des gewöhnlichen 
Aufenthalts der Ort der betrieblichen Ausbildungs- oder Arbeitsstätte, sofern ein 
Ausbildungsverhältnis mit einem Betrieb besteht. 

(2) Der Einzugsbereich einer Schule ist grundsätzlich das Gebiet des Schulträgers. Die 
Landkreise müssen und die kreisfreien Städte können abweichend von Satz 1 für die 
allgemein bildenden Schulen auf ihrem Gebiet Einzugsbereiche festlegen. Sie sollen für die 
beruflichen Schulen auf ihrem Gebiet, soweit erforderlich auch für Bildungsgänge und 
Fachklassen, im Benehmen mit den betroffenen Schulträgern, Gemeinden und Landkreisen 
zur Planung einer angemessenen Unterrichtsversorgung, einer gleichmäßigen Auslastung 
der Schulen sowie zur Regelung der Schülerbeförderung Einzugsbereiche festlegen. Die 
Festlegung bedarf der Genehmigung der zuständigen Schulbehörde. Sofern Schulen nach § 
103 Absatz 2 oder § 132 in die Trägerschaft des Landes überführt worden sind, legt die 
oberste Schulbehörde deren Einzugsbereich fest. 

(3) Aus wichtigem Grund kann der Träger der örtlich zuständigen Schule den Besuch einer 
anderen Schule des Primarbereiches sowie einer anderen beruflichen Schule gestatten, 
insbesondere wenn 

1.  die zuständige Schule aufgrund der Verkehrsverhältnisse nur unter erheblichen  
Schwierigkeiten zu erreichen ist, 
 

2. der Besuch einer anderen Schule dem Schulpflichtigen die Förderung spezieller  
Interessen oder Fähigkeiten oder die Wahrnehmung seines Berufsausbildungs- oder  
Arbeitsverhältnisses erheblich erleichtern würde oder 
 

3. besondere soziale Umstände vorliegen. 

Widerspruchsbehörde ist die oberste Schulbehörde. 
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2014-095
öffentlich

08.09.2014
Susanne Böttcher

Beschluss einer außerplanmäßigen Auszahlung für die Maßnahme 
Buswendeschleife Harmshagen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

17.09.2014 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Testorf-Steinfort beschließt die außerplanmäßige Auszahlung in 
Höhe von 39.000,00 € für des Produktsachkonto 54301.0960–015, Ausbau der 
Buswendeschleife in der OL Harmshagen.      

Sachverhalt: Im Zuge der Straßensanierung der L 031 durch das Straßenbauamt Schwerin 
innerhalb der Ortslage Harmshagen hat die Gemeinde einen Gehweg angebaut, der den 
geordneten Zugang der Schulkinder zur Buswendeanlage sichert.

Ursprünglich sollte die Straße erst 2015 ausgebaut werden, weshalb die erforderlichen 
Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2014 in der Finanzplanung für 2015 berücksichtigt waren. 
Infolgedessen ist für das Jahr 2014 eine außerplanmäßige Auszahlung erforderlich.

Da die Maßnahme vom Straßenbauamt Schwerin beauftragt wurde, erfolgt eine 
Kostenbeteiligung der Gemeinde im Voraus in Höhe von ca. 39.000,00 Euro. Hierin 
enthalten sind die bauvorbereitenden Maßnahmen (Herstellung der Baufreiheit), anteilige 
Ingenieurkosten sowie die eigentlichen Baukosten. Schlussrechnungen liegen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vor, werden jedoch noch bis zum Jahresende erwartet.

Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-Steinfort entscheidet der Bürgermeister lt. § 7 
Abs. 11 bei außerplanmäßigen Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro 
je Ausgabefall, so dass die Gemeindevertretung diese Entscheidung zu treffen hat.
   

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gegenfinanzierung erfolgt gemäß Beschluss der Gemeindevertretersitzung am 
29.04.2014 aus dem Produktsachkonto: 11401.14211000-010 - B-Plan Nr. 3 Gutsanlage 
Testorf (Haushaltsrest aus dem Vorjahr).
Die liquiden Mittel nehmen in der o. g. Höhe zu Gunsten der Erhöhung des 
Anlagevermögens ab.
   

Anlage/n: Keine          

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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